
W O L L S C H E I D  &  W I R T Z  S T E U E R B E R AT E R
WOLLSCHEID & WIRTZ PARTG MBB ∙ RICHTSTRASSE 1 UND 3 ∙ 54338 SCHWEICH

Bankkonto Nr. 5863308700 bei der Volksbank Saar-West eG (BLZ 591 902 00) 
Unsere USt-IdNr. DE 328748962 

Klaus Beck und Partner 
Unternehmensberatung 
Hauptstraße 12 

D 66130  Saarbrücken 

Finatis s.a. 
83, rue du Faubourg Saint-Honoré 
FR 75008 Paris 

Rechnung 

Auftrag vom Kunden-Nr. Rechnungsdatum Rechnungsnummer

12.11.2009 F 1008 28.01.2010 F-2010-10023 

Aufgrund unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem Vertrag vom 12.01.2010 haben wir für 
Sie ein Unternehmenskonzept für Ihre „Groupe Casino“ für den grenznahen Bereich erstellt. Die 
Ergebnisse des von uns in der Zeit von November 2009 bis Januar 2010 erstellten Konzepts haben wir 
Ihnen anlässlich der Schlussbesprechung am 15.01.2010 in Paris übergeben. Vertragsgemäß 
berechnen wir Ihnen: 

   Unternehmenskonzept „Groupe Casino“      150.000,00 EUR 
   Umsatzsteuer                    0,00 EUR
   Gesamtbetrag         150.000,00 EUR 

Sie erteilten uns den Auftrag unter Ihrer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Numéro 
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée) FR 12372654988. 

Die Steuerschuldnerschaft geht auf Sie als Leistungsempfänger über (Reverse-Charge-Verfahren / 
TVA due par le client) – Art. 196 MwStSystRL. 

Wir bitten um Überweisung bis zum 05.02.2010 auf unser unten angegebenes Bankkonto.  

einmalige 
Rechnungsnummer

Ausstellungsdatum 

 vollständiger Name und 
vollständige Anschrift 

des leistenden 
Unternehmers 

 vollständiger Name und 
vollständige Anschrift des 
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USt-IdNr. des 
Leistungsempfängers

Hinweis auf Übergang der 
Steuerschuldnerschaft

Hinweis: Auch ausländische Unternehmer, die in Frankreich Umsätze bewirken, müssen ihre 
Rechnung grundsätzlich in französischer Sprache ausstellen. Sind die Rechnungen dennoch in 
einer Fremdsprache abgefasst, müssen sie übersetzt, von einem vereidigten Übersetzer beglaubigt 
und auf Verlangen der Behörden vorgelegt werden. Zur besseren Verständlichkeit ist die 
Rechnung in deutsch erstellt. 


